
 

 

N I E D E R S C H R I F T  
 
 
über die 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Wassenberg am 09.09.2014 
 
 
 
 
Anwesend sind: 

Vorsitzender 
Bürgermeister   Winkens, Manfred CDU   

a)   vom Ausschuss 
Stadtverordnete   Beckers, Susanne Dr. med. FDP   

Stadtverordneter   Dohmen, Karl-Heinz CDU   

Stadtverordneter   Gansweidt, Frank SPD   

Stadtverordneter   Jansen, Udo CDU   

Stadtverordnete   Kandziora-Rongen, Ingeborg Bündnis 90/ 
Die Grünen 

  

Stadtverordneter   Kliemt, Martin CDU   

Stadtverordnete   Konarski, Sylke SPD   

Stadtverordneter   Leutner, Klaus-Werner CDU   

Stadtverordneter   Maurer, Marcel CDU   

Stadtverordneter   Peters, Rainer CDU   

Stadtverordneter   Ruhrberg, André CDU   

Stadtverordneter   Schiefke, Norbert CDU Vertretung für Herrn Hans-Ulrich Killat 

Stadtverordneter   Schnorrenberg, Markus SPD   

Stadtverordneter   Seidl, Robert Bündnis 90/ 
Die Grünen 

  

Stadtverordneter   Thissen, Hermann SPD   

Stadtverordneter   Vaßen, Horst SPD Vertretung für Herrn Mario Gehr 

Stadtverordnete   Vieten, Silke CDU   

Stadtverordneter   Weyermanns, Peter CDU   

Stadtverordneter   Winkens, Frank CDU   

Es fehlen mit Entschuldigung 
Stadtverordneter   Feix, Wolfgang Dr.-Ing. Die Linke   

Stadtverordnete   Simons, Heike SPD   

b)   von der Verwaltung 
Stadtkämmerer   Darius, Willibert    

Fachbereichsleiter   Sieg, Manfred    

Schriftführerin   Krücken, Ulrike    
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T a g e s o r d n u n g 
 
 

I. Öffentlicher Teil 
    1 .  Bestellung des Schriftführers und des stellvertretenden 

Schriftführers für den Haupt- und Finanzausschuss 
BV/FB2/052/2014 

   
    2 .  Bestimmung eines Stadtverordneten zur Mitunterzeichnung 

der Sitzungsniederschrift des Haupt- und Finanzausschusses 
MV/FB2/024/2014 

   
    3 .  Wahl des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden MV/FB2/023/2014 
   
    4 .  Anregung und Beschwerde gem. § 24 GO NRW; 

hier: Verkehrssituation Staufenstraße 
MV/FB5/017/2014 

   
    5 .  Anregung und Beschwerde gem. § 24 GO;  

hier:  Oberflächenwasserbeseitigung "Alter Kirchpfad" im 
Stadtteil Wassenberg 

MV/FB5/018/2014 

   
    6 .  Errichtung eines Spielplatzes und einer "Festwiese" auf dem 

Grundstück Gemarkung Wassenberg, Flur 12, Flurstück 674 
im Bebauungsplangebiet Nr. 53 "Am Alten Kirchturm" 

BV/SBW/045/2014 

   
    7 .  Neufassung der Satzung der Stadt Wassenberg über die 

Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage - Entwässerungssatzung - 

BV/SBW/053/2014 

   
 
 
Ausschussvorsitzender Winkens eröffnet die 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der 
Stadt Wassenberg und begrüßt die Stadtverordneten, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse sowie die Zuhörer. 
 
Gegen Form, Frist und Inhalt der Einladung zur heutigen Ausschusssitzung werden keine Ein-
wendungen erhoben. 
 
Ausschussvorsitzender Winkens stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
 
 

I. Öffentlicher Teil 

Zu TOP  1. Bestellung des Schriftführers und des stellvertretenden Schriftführers 
für den Haupt- und Finanzausschuss 
Vorlage: BV/FB2/052/2014 
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Der Ausschuss nimmt die Beschlussvorlage der Verwaltung vom 13.08.2014 zur Kenntnis. 
Darin wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 29 Abs. 10 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse wird die Sitzungsniederschrift vom 
Ausschussvorsitzenden, von seinem Stellvertreter und dem Schriftführer unterzeichnet. 
 
Verwaltungsvorschlag zur Schriftführung (wie bisher): 
 
Verwaltungsmitarbeiter Joachim Wierschin 
 
Stellvertretung: 
Verwaltungsmitarbeiterin Ulrike Krücken 

 
Beschluss:          (einstimmig) 
 
Der Verwaltungsmitarbeiter Joachim Wierschin zum Schriftführer und die Verwaltungs-
mitarbeiterin Ulrike Krücken wird zur stv. Schriftführerin bestellt. 
 
 

Zu TOP  2. Bestimmung eines Stadtverordneten zur Mitunterzeichnung der Sit-
zungsniederschrift des Haupt- und Finanzausschusses 
Vorlage: MV/FB2/024/2014 

Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage der Verwaltung vom 27.08.2014 zur Kenntnis. 
Darin wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Sachverhalt: 
 
Die Mitunterzeichnung der Sitzungsniederschrift erfolgt gemäß § 29 Abs. 10 der Geschäfts-
ordnung für den Rat und die Ausschüsse.  
 
Danach wird die Niederschrift vom Ausschussvorsitzenden, von seinem Stellvertreter und 
dem Schriftführer unterzeichnet. Im Verhinderungsfalle des Stellvertreters unterzeichnet ein 
Ausschussmitglied seiner Fraktion in alphabetischer Reihenfolge.  
 
Anmerkung: Der stellvertretende Ausschussvorsitzende wird unter TOP 3 gewählt. 

 
 

Zu TOP  3. Wahl des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
Vorlage: MV/FB2/023/2014 

 
Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage vom 13.08.2014 zur Kenntnis. Darin wird Fol-
gendes mitgeteilt: 
 
Sachverhalt: 
 
Kraft Amtes ist der Bürgermeister Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses mit Stimmrecht (§ 
57 Abs. 3 Satz 1 und 2 GO NRW). Einer Wahl bedarf es nicht. Der Vorsitz kann insoweit auch keiner 
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Fraktion angerechnet werden. Anders als bei den übrigen Fachausschüssen (vgl. § 58 Abs. 5 Satz 7), 
wählt der Haupt- und Finanzausschuss aus seiner Mitte einen oder mehrere Vertreter des Vorsitzenden 
(§ 57 Abs. 3 Satz 3) 
 

Fraktionsvorsitzender Dohmen schlägt den Stadtverordneten Frank Winkens vor. Weitere 
Vorschläge erfolgen nicht. 
 
 
Beschluss:          (einstimmig) 
 
Der Stadtverordnete Frank Winkens wird zum stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
gewählt. 
 
 

Zu TOP  4. Anregung und Beschwerde gem. § 24 GO NRW; 
hier: Verkehrssituation Staufenstraße 
Vorlage: MV/FB5/017/2014 

Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage der Verwaltung vom 29.07.2014 zur Kenntnis. 
Darin wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Sachverhalt: 
Der Antrag des Stadtverordneten Schnorrenberg vom 20.05.2014 wurde bereits in der Ratssitzung am 
25.06.2014 bekanntgegeben und ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Bei dieser Vorlage handelt es sich nicht um eine Beschlussvorlage über den vorliegenden Antrag, son-
dern lediglich um eine Mitteilungsvorlage. Dies ist darin begründet, dass für Maßnahmen nach § 45 
StVO die örtlichen Ordnungsbehörden nur in mittleren und großen kreisangehörigen Städten zuständig 
sind; im Übrigen die Kreisordnungsbehörden (§ 6 Abs. 1 bzw. § 1 der Verordnung über die Bestimmung 
der zuständigen Behörden nach der Straßenverkehrsordnung). Somit liegt die Zuständigkeit und Zu-
stimmungspflicht für die Anordnung und Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
nicht bei der Stadt, sondern beim Kreis.  
 
Der Antragsinhalt wurde mit dem Straßenverkehrsamt mit folgendem Ergebnis erörtert: 
 
1. Die auf der Staufenstraße gekennzeichneten Parkflächen reichen quantitativ aus. Dies gilt ebenso 

für die Kennzeichnung der Fläche mit einem markierten oder gepflasterten „P“. Eine Schraffierung 
dieser Parkflächen scheidet aus. Allerdings ist die Markierung der „P“ nicht mehr überall gut er-
kennbar. Aus diesem Grund wurde dem Unternehmensbereich Baubetriebshof des Stadtbetriebes 
der Auftrag erteilt, die „P“ farblich aufzufrischen; dieser Auftrag wurde zwischenzeitlich bereits 
ausgeführt. 

 
2. Eine „zusätzliche Beschilderung“ der Parkflächen ist unzulässig. Nach § 39 I, 1 StVO „werden örtli-

che Anordnungen durch Verkehrszeichen nur dort getroffen, wo dies aufgrund der besonderen 
Umstände zwingend geboten ist“. 
Die Verwaltungsvorschrift StVO führt zu den §§ 39 – 43 (Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtun-
gen) weiter aus:  
 
„Die behördlichen Maßnahmen zur Regelung des Verkehrs durch Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen sollen die allgemeinen Verkehrsvorschriften sinnvoll ergänzen. Dabei ist nach dem 
Grundsatz zu verfahren, so wenig Verkehrszeichen wie möglich anzuordnen. Verkehrszeichen, die 
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lediglich die gesetzliche Regelung wiedergeben, sind nicht anzuordnen. Dies gilt auch für die An-
ordnung von Verkehrszeichen einschl. Markierungen, deren rechtliche Wirkung bereits durch ein 
anderes vorhandenes oder gleichzeitig angeordnetes Verkehrszeichen erreicht wird.“ 
 

3. Der Aufstellort des Verkehrszeichens 325.1/325.2 an der Einmündung Staufenstraße/Kurze Straße 
wurde zwischenzeitlich durch den Unternehmensbereich Baubetriebshof des Stadtbetriebes in ei-
ner Weise verlegt, dass dieses Verkehrszeichen beidseits von den Fahrzeugführern gesehen wer-
den kann.  
 

4. Abschließend erfolgt der Hinweis, dass durch den Fachbereich Ordnung und Soziales das ord-
nungswidrige Parken auf dieser Stadtstraße, insbesondere wegen der Gefährdungssituation im 
Einmündungsbereich Staufenstraße/Kurze Straße, im Rahmen des Außendienstes geahndet wird.  

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. Stadtverordneter Schnorrenberg bedankt sich für die schnelle 
Erledigung. 
 
 

Zu TOP  5. Anregung und Beschwerde gem. § 24 GO;  
hier:  Oberflächenwasserbeseitigung "Alter Kirchpfad" im Stadtteil 

Wassenberg 
Vorlage: MV/FB5/018/2014 

 
Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage der Verwaltung vom 29.07.2014 zur Kenntnis. 
Darin wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Sachverhalt: 
 
Der Antrag des Stadtverordneten Horst Vaßen vom 22.05.2014 (als Anlage dieser Vorlage beiliegend) 
wurde bereits in der Ratssitzung am 25.06.2014 bekanntgegeben. Im Zuge einer Ortsbesichtigung 
wurde festgestellt, dass die punktuelle Wasseransammlung vor dem neu errichteten Mehrfamilien-
haus „Alter Kirchpfad 8“ durch die mit Gefälle zur Straße hergestellte Einfahrt dieses Hauses verschärft 
wurde. Durch die zulässige Bauausführung wird zusätzliches Oberflächenwasser vom befestigten 
Grundstück auf die Fahrbahn geführt.  
 
Im Gespräch mit dem bauausführenden Unternehmen wurde Abhilfe geschaffen, in dem das bauaus-
führende Unternehmen einen vom Stadtbetrieb bereitgestellten Straßeneinlauf dort nach den aner-
kannten Regeln der Technik bis Ende August 2014 einbauen und an den Hausanschluss anschließen 
wird. 
 
Mit der erfolgten Ausführung der Arbeiten ist der vorliegende Antrag inhaltlich erledigt. Die Ausfüh-
rung wird vom Unternehmensbereich Tiefbau des Stadtbetriebes überwacht. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. Stadtverordneter Vaßen bedankt sich für die schnelle Ausfüh-
rung. 
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Zu TOP  6. Errichtung eines Spielplatzes und einer "Festwiese" auf dem Grund-
stück Gemarkung Wassenberg, Flur 12, Flurstück 674 im Bebauungs-
plangebiet Nr. 53 "Am Alten Kirchturm" 
Vorlage: BV/SBW/045/2014 

 
Der Ausschuss nimmt die Beschlussvorlage der Verwaltung vom 27.08.2014 zur Kenntnis. 
Darin wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 26.06.2014 (Anlage 1) beantragen die Stadtverordneten Horst Vaßen, Mario Gehr 
und Sascha Wolf die Nutzung des stadteigenen Flurstücks 674 für Straßenfeste bzw. die Errichtung 
eines kleines Spielplatzes auf diesem Grundstück. Der Antrag wurde in der Ratssitzung am 21.08.2014, 
ergänzt um eine nachgereichte Unterschriftenliste, nochmals bekanntgegeben. Als Anlage 2 liegt die-
ser Beschlussvorlage zur Orientierung ein Flurkartenauszug bei, der das Flurstück 674 ausweist. 
 
1. Grundstücksfläche zur Durchführung eines Straßenfestes 
Entsprechend dem vorliegenden Antrag kann bei großzügiger Auslegung der Festsetzung im Be-
bauungsplan und unterstellt, dass unmittelbar angrenzende Anwohner keine Beschwerden einreichen, 
die Durchführung eines gelegentlichen Straßenfestes auf dem stadteigenen Flurstück 674, dessen Zu-
gang über das Flurstück 768 von der Straße „Am Römerhof“ gesichert ist, genehmigt werden. Dass die 
Verkehrssicherungspflicht beim namentlich zu nennenden Antragsteller ebenso liegt wie die Verpflich-
tung, die Fläche nach Durchführung der Veranstaltung gereinigt zurückzugeben, wird an dieser Stelle 
lediglich nachrichtlich aufgeführt.  
 
2. Erläuterung der Historie (Spielplatz) 
In den 90er Jahren unterhielt die Stadt in diesem Wohnsiedlungsbereich einen öffentlichen Kinder-
spielplatz auf dem angepachteten ehemaligen Realschulgrundstück. In den Folgejahren nahmen die 
Vandalismusschäden, die Verunreinigung und die Gefahrenlage (eingeschlagene Metallgegenstände, 
zerschlagene Flaschen, weggeworfene Spritzen u. ä.) auf dieser Spielplatzfläche derart zu, dass die 
Verkehrssicherungspflicht dort nicht mehr gewährleistet werden konnte und darüber hinaus der Repa-
raturaufwand an den Spielgeräten nicht mehr finanzierbar war.  Aus diesem Grund wurde seinerzeit 
festgelegt, dass die Spielgeräte entsprechend dem Schädigungsgrad nach und nach abgebrochen wer-
den und bis zur endgültigen Aufgabe des Spielplatzes die Verkehrssicherheit dadurch zu gewährleisten 
war, dass verbliebene Spielgeräte wöchentlich auf Gefahrenstellen überprüft und die Fläche von abge-
lagerten, gefährlichen Gegenständen und insbesondere Unrat gereinigt wurde. 
Im Zuge des schrittweisen Abbaues dieses öffentlichen Spielplatzes auf dem ehemaligen Realschul-
grundstück entschloss sich dann eine Interessengemeinschaft aus der „Kleeblattsiedlung“ in Eigeniniti-
ative auf den zwei an der Charles-Lindbergh-Str. gelegenen, seinerzeit im Eigentum des damaligen und 
später insolventen Vorhabenträgers befindlichen kleinen Grundstücke Spielgeräte in einfacher Ausfüh-
rung zu errichten. Da die Stadt in Kenntnis der Erfahrungen mit der Spielfläche auf dem ehemaligen 
Realschulgrundstück die Verkehrssicherungspflicht für die Spielfläche ablehnte, wurde in einem Kom-
promiss der damaligen Interessengemeinschaft lediglich zugesichert, durch den Stadtbetrieb auf der 
Spielfläche den Abfall einmal wöchentlich entsorgen zu lassen und in einem Abstand von 1 – 2 Mona-
ten aufstehende Spielgeräte auf Schäden in Augenschein zu nehmen und ggf. kleinere Reparaturen 
vorzunehmen bzw. bei Vorliegen irreparabler Schäden diese Geräte abzubauen und ordnungsgemäß 
zu entsorgen. Diese Aufgabe wurde vom Stadtbetrieb ausgeführt und in den Folgejahren zeichneten 
sich auf dieser Fläche noch stärkere Vandalismusschäden und Unratablagerungen (darunter auch wö-
chentlich zerschlagene Bierflaschen, Spritzen, Kot u. ä.) ab. Auch angrenzende Anwohner beschwerten 
sich regelmäßig über die Auswüchse auf diesem Grundstück und forderten die Einstellung der be-
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schriebenen dauerhaft zweckwidrigen Nutzung des Grundstücks. Von der damaligen Interessenge-
meinschaft wurden in diesen Zeiten keinerlei Initiativen zur Eindämmung der unhaltbaren Zustände 
getroffen. 
 
Im Zuge der Ausweisung der angrenzenden Wohngebiete in den Bebauungsplangebieten Nr. 53 „Am 
Alten Kirchturm“, Nr. 55 „Brabanter Straße“ und Nr. 54 „Monesfeld“ wurden in der Bauleitplanung 
verschiedene Spielflächen rein formal ausgewiesen, deren Realisierung jedoch unter Berücksichtigung 
der Erfahrungen mit der ehemaligen Spielplatzfläche auf dem Realschulgrundstück erfolgte.  
 
In Kenntnis der vorstehend beschriebenen Historie wurde bewusst auf die Realisierung eines Spielplat-
zes im Bebauungsplangebiet Nr. 53 auf einer dafür ausgewiesenen Teilfläche des Flurstücks 709, ledig-
lich ca. 50 m vom beseitigten Spielplatzstandort entfernt (vgl. Anlagen 2 + 3), verzichtet, da im an-
grenzenden Bebauungsplangebiet Nr. 55 „Brabanter Str.“ ganz gezielt ein Spielplatz errichtet wurde, 
der als Untergrund eine reine Sandfläche erhalten hat und bei dem auf die Errichtung von Holzspielge-
räten verzichtet wurde. Dieser Spielplatz, der sich auf dem Flurstück 240 befindet (vgl. Anlage 4), ist 
aus dem Wohnsiedlungsbereich verkehrssicher erreichbar, u. a. über die stadteigene Wegeparzelle 
624. Darüber hinaus wurde in der Verlängerung der Wegefläche eine große Spielfläche im Bebauungs-
plangebiet Nr. 54 „Monesfeld“ angelegt, die u. a. über die gleiche Wegeparzelle verkehrssicher er-
reichbar ist. Darüber hinaus befindet sich im Umfeld dieses Wohnsiedlungsbereichs zudem noch der 
Spielplatz auf der Mittelstraße. Die beiliegende Anlage 5 zeigt den Wohnsiedlungsbereich und die ge-
nannten drei Spielplätze in einer Übersicht.  
 
Das Flurstück 709 wurde stattdessen als reine Grünfläche hergestellt, um als „Bewegungsfläche“ ge-
nutzt werden zu können, ohne jedoch dort einen Bolzplatz offiziell auszuweisen. Die Stadt hat auf die-
ser Grünfläche seit Jahren jegliche Aktivitäten zugelassen. Dazu zählte ausdrücklich auch stets das 
Fußballspielen.  
Allerdings haben bereits vor mehr als zwei Jahren die ersten Anwohner die Untersagung des Fußball-
spielens auf dieser Wiese gefordert, da sie häufig Belästigungen durch Fußball spielende ältere Ju-
gendliche ausgesetzt seien, die zudem erheblichen Lärm verursachten und durch diesen Lärm und 
durch zusätzlich auf Grundstücke eindringende Bälle ein Aufenthalt auf der Terrasse unmöglich sei. 
Darüber hinaus wurde die Grünfläche von Anliegern als „Hundeauslauffläche“ bezeichnet und eine 
Umwandlung der Grünfläche in Wohnbaufläche über ein Bebauungsplanänderungsverfahren gefor-
dert. Vor dem Hintergrund der über einen mehr als zweijährigen Zeitraum mit unterschiedlicher Inten-
sität eingehenden Beschwerden wurde vor einigen Wochen lediglich die Grünfläche mit einem Schild  
„Fußball spielen verboten“ ausgestattet, damit insbesondere Fußball spielende größere Jugendliche 
und jüngere Erwachsene Kenntnis von dem Verbot erhalten und der Verwaltung Handlungsmöglichkei-
ten eröffnen. Es wurde in allen Gesprächen ausdrücklich herausgestellt, dass die Stadt auch weiterhin 
unterschiedliche Ballspielarten kleinerer Kinder auf dieser Grünfläche dulden wird; diese Möglichkeit 
besteht auf einem öffentlichen Spielplatz nicht. 
 
3. Errichtung eines kleinen Spielplatzes auf dem Flurstück 674 (Antragsinhalt) 
Dem Rat der Stadt Wassenberg ist bereits seit einigen Jahren über die überörtliche Prüfung durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW bekannt, dass die Stadt bezogen auf ihre Größenordnung ein Überan-
gebot an Kinderspielplätzen bereithält. Daraus resultierte auch die Forderung, Kinderspielplätze in 
ihrer Anzahl nicht mehr auszudehnen und darüber hinaus einen Rückbau vorzunehmen. Der Rat der 
Stadt hat sich im Ergebnis für eine „Light-Version“ ausgesprochen, nämlich den „schleichenden Abbau“ 
von einigen Spielplätzen im Zuge des ersatzlosen Abbaus irreparabel beschädigter Spielgeräte.  
 
Überträgt man die Spielplatzsituation auf die Wassenberger Oberstadt und den unmittelbar angren-
zenden Myhler Wohnsiedlungsbereich, dann sind für diese Wohnsiedlungsbereiche mindestens drei 
Spielplätze (gelegen Pfarrer-Wilms-Straße, Kirchenbusch und Mittelstraße) in zumutbarer Entfernung 
gelegen und zudem verkehrssicher erreichbar.  
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In der Abwägung aller Belange, verfügen die Wohngebiete in der Wassenberger Oberstadt unter Ein-
beziehung der weiteren Spielplätze Am Segelberg, Bolzplatz Bergstraße, Feierabendsiedlung und Am 
Wasserwerk/Alte Bahn über das dichteste Spielplatznetz im Stadtgebiet. Die Abwägung aller Belange 
führt im Ergebnis zwangsläufig zu der Feststellung, dass das Spielplatzangebot ausreichend ist.  
 
Entscheidungsvarianten zu diesem Teil des Antrags vom 26.06.2014  
 
Variante 1  
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen wird dem Antrag nicht entsprochen, da die 
Spielsituation ausreichend ist. Allerdings soll auf dem Flurstück 709 weiterhin das Ballspielen von 
Kleinkindern uneingeschränkt geduldet werden (Verwaltungsvorschlag). 
 
Variante 2 
Der Bebauungsplan Nr. 53 „Am Alten Kirchturm“ wird dahingehend geändert, dass die Zweckbestim-
mung des Flurstücks 674 (Antragsgrundstück) um die Zweckbestimmung „Spielplatz“ erweitert wird. 
Gleichzeitig wird die Kleinspielfläche auf dem Grundstück Gemarkung Wassenberg, Flur 2, Flurstück 
1381, gelegen im Einmündungsbereich Erkelenzer Str./Alte Bahn (vgl. Anlage 6) aufgegeben. Diese 
Fläche ist im Zuge der im Bebauungsplangebiet Nr. 64 „Alte Bahn/Am Wasserwerk“ geschaffenen 
Spielflächen ohnehin entbehrlich. Die auf diesem Grundstück aufstehenden Geräte sind nach Durch-
führung der Bebauungsplanänderung auf das Flurstück 674 umzusetzen und die Finanzierung von 
Demontage, Neuaufbau und Flächenherrichtung einschl. Anlegung der Fallschutzbereiche ist zumin-
dest anteilig aus dem Veräußerungserlös des Flurstückes 1381 zu finanzieren. Die bisherige Zweckbe-
stimmung für das Flurstück 1381 ist über ein vereinfachtes Änderungsverfahren zum Bebauungsplan 
Nr. 58 „Alte Bahn“ aufzuheben. Mit dieser Maßnahme wäre dem vorliegenden Antrag entsprochen 
und zumindest erfolgt keine weitere Ausdehnung von Spielbereichen. 
 
Allerdings erfolgt in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass bereits im Falle einer angedachten Än-
derung des Bebauungsplanes ein angrenzender Grundstückseigentümer erhebliche Bedenken gegen 
die Errichtung eines Spielplatzes auf dem Flurstück 674 vorgetragen hat.  
 
Variante 3 
Wie vorstehend Variante 2, jedoch bleibt der Spielplatz auf dem Flurstück 1381, Einmündungsbereich 
Erkelenzer Straße/Alte Bahn bestehen. Zur Finanzierung der Errichtung eines Kleinkinderspielplatzes 
auf dem Flurstück 674 wird im Zuge des notwendigen Bebauungsplanänderungsverfahrens die Grün-
fläche des Flurstücks 709 in einem Teilbereich als Wohnbaufläche ausgewiesen und aus dem Verkaufs-
erlös die Spielplatzmaßnahme und der dann notwendige externe Ausgleich sowie der erhöhte jährliche 
Unterhaltungsaufwand für eine zusätzliche Kinderspielplatzfläche finanziert.  
 

Es entsteht eine kontroverse Diskussion, in der über den Verwaltungsvorschlag sowie den 
Spielplatz auf der Parzelle 709, der bereits in den Medien erwähnt wurde,  diskutiert wird.  
 
Nach einer 5minütigen Sitzungspause, die von der SPD-Fraktion beantragt wird, einigen sich 
die Fraktionen darauf, diesen Tagesordnungspunkt zurückzustellen. Es soll eine Ortsbege-
hung erfolgen, an der die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sowie interessierte 
Bürger teilnehmen sollen. In der nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzung soll diese 
Thematik wieder zur Tagesordnung gestellt werden. 
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Beschluss:          (einstimmig) 
 
Der Tagesordnungspunkt wird bis zur nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzung zurück-
gestellt. 
 
Anmerkung:  
Aus terminlichen Gründen (Ortsbesichtigung sowie Fraktionsberatungen) wird der Tagesordnungs-
punkt in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 25.11.2014 erneut beraten; das Datum des 
Ortstermins wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
 

Zu TOP  7. Neufassung der Satzung der Stadt Wassenberg über die Entwässerung 
der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranla-
ge - Entwässerungssatzung - 
Vorlage: BV/SBW/053/2014 

 
Der Ausschuss nimmt die Beschlussvorlage der Verwaltung vom 21.08.2014 zur Kenntnis. 
Darin wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Sachverhalt: 
 
Durch zahlreiche Änderungen der Rechtsvorschriften, insbesondere durch die umfangreiche Änderung 
des Landeswassergesetzes im März 2013 sowie die im Oktober 2013 beschlossene Selbstüberwa-
chungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw), aber auch aufgrund technischer Entwicklungen, ist die 
aktuelle Textfassung formal durch eine Neufassung der Entwässerungssatzung zu ersetzen. 
Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf der neuen Entwässerungssatzung orientiert sich an der neuesten 
Mustersatzung, die durch die Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
(StGB NRW) erarbeitet wurde und mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW 
und dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 
NRW sowie der KommunalAgentur NRW abgestimmt wurde. 
Als Anlage 2 liegt die bisher gültige Fassung bei, in der die Änderungspassagen in Fettdruck dargestellt 
sind. 

 
Beschlussvorschlag:          (einstimmig) 
 
Dem Entwurf der neuen Entwässerungssatzung der Stadt Wassenberg wird zugestimmt. 
Die als Anlage 1 beigefügte Neufassung der Entwässerungssatzung der Stadt Wassenberg 
wird erlassen. 
Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung der Stadt Wassenberg vom 14.12.2007 in der 
zurzeit gültigen Fassung außer Kraft. 
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Tagungsort: im Sitzungssaal des Rathauses, Roermonder Straße 25-27, 41849 

Wassenberg 
 
Beginn:   18:30 Uhr 
 
Ende:   19:14 Uhr 
 
 
Der Vorsitzender   Stadtverordneter          Schriftführerin 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
   Manfred Winkens    Frank Winkens            Ulrike Krücken    
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